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RS OGH 1935/3/20 1Ob14/35
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.1935

Norm

ABGB §986 C4

GoldKlV allg

VersVG §159

Rechtssatz

1.) Auslegung der in einen auf Golddollars lautenden Lebensversicherungsvertrag aufgenommenen Klausel, daß unter

Golddollar der Wert des 665.Teiles eines Kilogrammes Feingold zu verstehen sei.

2.) Die Bestimmungen der V vom 21.07.1933, BGBl 320, gelten für alle auf Fremdwährung lautenden

Versicherungsverträge, gleichviel ob sie mit einer Effektivklausel oder Goldklausel versehen sind oder nicht.
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